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92 
Verordnung 

über die Festlegung der Kostensätze 
je Personen-Kilometer nach § 45a Abs. 2 Satz 2 

des Personenbeförderungsgesetzes 
(Kostensatzverordnung 

Personenbeförderungsgesetz - PBefKostenV-) 
Vom 11. Juli 1991 

Aufgrund des § 45 a Abs. 2 Satz 2 des Personenbeförde­
rungsgesetzes vom 21. März 1961 (BGBL I S. 241) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBL I 
S. 1690) wird verordnet: 

§ 1 

(1) Als durchschnittliche verkehrsspezifische Kosten 
werden gemäß § 45 a Abs. 2 Satz 2 des Personenbeförde­
rungsgesetzes die nachfolgenden Kostensätze je Per­
sonen-Kilometer festgesetzt: 

Für Unternehmen, die 

1. überwiegend Orts- und Nachbarortslinienverkehr mit 
Straßenbahnen oder Obussen und Omnibussen be­
treiben, 

ab 1. Januar 1990 
ab 1. Januar 1991 

42.0 PI 
44.3 PI 

2. überwiegend Orts- und Nachbarortslinienverkehr mit 
Omnibussen in Gemeinden mit mehr als 100000 Ein­
wohnern betreiben, 

ab 1. Januar 1990 
ab 1. Januar 1991 

31.6 PI 
33,6 PI 

3. überwiegend Orts- und Nachbarortslinienverkehr mit 
Omnibussen in Gemeinden mit bis zu 100000 Ein­
wohnern betreiben, 

ab 1. Januar 1990 
ab 1. Januar 1991 

25.5 PI 
25.9 PI 

4. überwiegend sonstigen Linienverkehr (Überlandlinien­
verkehr) mit Omnibussen betreiben, 

ab 1. Januar 1990 22.1 PI 
ab 1. Januar 1991 25,4 PI. 

(2) Die Kostensätze gemäß Absatz 1 Nr. 2 können auch 
Unternehmen gewährt werden, die überwiegend Orts- und 
Nachbarortslinienverkehr mit Omnibussen in zwei oder 
mehr benachbarten Gemeinden mit insgesamt mehr als 
100000 Einwohnern bedienen, wenn diese Gemeinden 
wegen ihrer Besiedlungsdichte, Bebauung und wegen 
ihrer wirtschaftlichen und verkehrsmäßigen Verpflech­
tung einen großstädtischen Verkehrsraum bilden, eine ent­
sprechende Verkehrsbedienung aufweisen und der nach­
gewiesene betriebsindividuelle Kostensatz des Unterneh­
mens den Kostensatz gemäß Absatz 1 Nr. 3 um 10% über­
steigt. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1990 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kostensatzverordnung 
Personenbeförderungsgesetz vom 26. April 1988 (GV. NW. 
S. 184) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 11. Juli 1991 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Jol1annes Rau 

Der Minister 
für Stadtentwicklung und Verkehr 

Franz-Josef Kniola 

- GV. NW. 1991 S. 334. 

93 
Verordnung 

über die Festlegung des Kostensatzes 
je Personen-Kilometer nach § 6a Abs. 2 Satz 2 

des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 
(Kostensatzverordnung 

Allgemeines EIsenbahngesetz - AEKostenV-) 
Vom 11. Juli 1991 

Aufgrund des § 6 a Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Eisen­
bahngesetzes vom 29. März 1951 (BGBL I S. 225). zu­
letzt geändert durch Verordnung vom 26. November 1986 
(BGB1.1 S. 2089). wird verordnet: 

§ 1 

Als durchschnittliche verkehrsspezifische Kosten wer­
den für den Eisenbahnverkehr der nichtbundeseigenen Ei­
senbahnen folgende Kostensätze je Personen-Kilometer 
festgesetzt: 

ab 1. Januar 1990 
ab 1. Januar 1991 

37.0 PI 
39.3 PI 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1990 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kostensatzverordnung Allge­
meines Eisenbahngesetz vom 4. Dezember 1984 (GV. NW. 
S. 789) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 11. Juli 1991 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Minister 
für Stadtentwicklung und Verkehr 

Franz-J osef K n i 0 I a 

- GV. NW. 1991 S. 334. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 8. Anderung 

des GebietsentwickIungsplanes für den 
Regierungsbezirk Amsberg, 

Teilabschnitt Dortmund/Unna/Hamm 
(Änderung im Gebiet der Stadt Kamen) 

Vom 8. Juli 1991 

Der Berzirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in sein.er Sitzung am 9. November 1990 die Auf­
stellung der 8. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbe?:irk Arnsberg, Teilabschnitt Dort­
mund/Unna/Hamm (Anderung im Gebiet der Stadt 
Kamen), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 22. März 1991 -
VI B 1 - 60.15.07 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Okto­
ber 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den fach­
lich zuständigen Landesministerien genehmigt. Gemäß 
§.16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die in der 
Änderung des Gebietsentwicklungsplanes enthaltenen 
Darstellungen mit der Bekanntmachung der Genehmi­
gung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 8. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmund/ 
Unna/Hamm, wird beim Ministerium für Umwelt, Raum­
ordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) in 
Düsseldorf. beim Regierungspräsidenten Arnsberg (Be­
zirksplanungsbehörde), beim Oberkreisdirektor des Krei­
ses Unna und beim Stadtdirektor der Stadt Kamen zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 
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Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 8. Juli 1991 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ritter 

- GV. NW. 1991 S. 334. 

Bekanntmachunll 
der Genehmigung der 28. Änderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

(Bereiche für den Schutz der Landschaft 
im Gebiet des Kreises Neuss) 

Vom 16. Juli 1991 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Düssel­
dorf hat)n seiner Sitzung am 21. März 1991 die Aufstellung 
der 28. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (Bereiche für den Schutz der 
Landschaft im Gebiet des Kreises Neuss) beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 15. Juli 1991 -
VI B 1 - 60.446 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Okto­
ber 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den fach­
lich zuständigen Landesministerien genehmigt. Gemäß 
§.16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die in der 
Anderung des Gebietsentwicklungsplanes enthaltenen 
Darstellungen mit der Bekanntmachung der Genehmi­
gung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 28. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf wird beim Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landes­
planungsbehörde) in Düsseldorf, beim Regierungspräsi­
denten Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde), beim Ober­
kreisdirektor des Kreises Neuss und bei den Städten und 
Gemeinden, auf deren Bereich sich die Planungen erstrek­
ken, zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rec;ptsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Anderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 

Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 16. Juli 1991 

Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ritter 

- GV. NW. 1991 S. 335. 

Bekanntmachunll 
der Genehmigung der 29. Änderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

(Bereiche für den Schutz der Natur und der 
Landschaft im Gebiet der Städte Duisburg, 

Oberhausen, Krefeld und Moers) 
Vom 16. Juli 1991 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Düssel­
dorf hat in seiner Sitzung am 21. März 1991 die Aufstellung 
der 29. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (Bereiche für den Schutz der 
Natur und der Landschaft im Gebiet der Städte Duisburg, 
Oberhausen, Krefeld und Moers) beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 15. Juli 1991 -
VI B 1 - 60.447 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Okto­
ber 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den fach­
lich zuständigen Landesministerien genehmigt. Gemäß 
§.16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die in der 
Anderung des Gebietsentwicklungsplanes enthaltenen 
Darstellungen mit der Bekanntmachung der Genehmi­
gung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 29. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf wird beim Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landes­
planungsbehörde) in Düsseldorf, beim Regierungs.präsi­
denten Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde), beim Ober­
kreisdirektor des Kreises Wesei, bei den Oberstadtdirekto­
ren der Städte Duisburg, Oberhausen und Krefeld sowie 
beim Stadtdirektor der Stadt Moers zur Einsicht für jeder­
mann niedergelegt. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rec;~tsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Anderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 16. Juli 1991 

Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ritter 

- GV. NW. 1991 S. 335. 
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